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Protokoll Nr. 03/21 der Kirchgemeindeversammlung 
 
 
Datum: Sonntag, 5. Dezember 2021 
Zeit: 11.10 Uhr – 11.35 Uhr 
Ort: Kirchgemeindehaus Embrach, Saal 
Vorsitz: Elisabeth Weidmann (Präsidentin der Kirchenpflege) 
Stimmen- 
Zählerin: Eva Bains 
  
Anwesende: 34 Stimmberechtigte 
   2 Gäste 
 36 Total 
 
Entschuldigt: Pfrn. Katharina Steinmann 
  
Stimmrecht: Das Stimmrecht wird von niemandem bestritten 
 

 
Traktanden Geschäfts-Nr. 
 
1. Genehmigung des Budgets 2022 und  

Festsetzung des Steuerfusses (12%) 
8 

2. Anfragen gemäss Gemeindegesetz §17  
3. Aktuelle Informationen aus der Kirchenpflege  
 

 
 
Begrüssung/Traktandenliste 
 

Elisabeth Weidmann, Präsidentin der Kirchenpflege, heisst alle Anwesenden herzlich 
willkommen und eröffnet die Versammlung. 
Die Präsidentin stellt fest, dass die heutige Kirchgemeindeversammlung rechtzeitig innert 
der gesetzlichen Frist im amtlichen Publikationsorgan, dem Mitteilungsblatt Nummer 44 
(5. Nov.21) und 46 (19. Nov.21), unter Angabe der Traktanden angekündigt worden ist 
und die Akten auf den Gemeindekanzleien Embrach, Oberembrach und Lufingen 
aufgelegt wurden.  
Die Akten konnten zudem auch auf unserer Webseite aufgerufen werden. 
Gegen die Ankündigung der Kirchgemeindeversammlung und die Aktenauflage wurden 
keine Einwendungen gemacht. 

 
Wahl des Stimmenzählers 

 
Elisabeth Weidmann beantragt die Wahl eines Stimmenzählers und schlägt Eva Bains 
als Stimmenzähler vor. Sie fragt die Versammlung an, ob es noch weitere Vorschläge 
gibt. 
Es werden keine weiteren Vorschläge eingebracht. 
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Die Versammlung wählt Eva Bains einstimmig zur Stimmenzählerin. 
 

Feststellen der Stimmberechtigung  
 
Im Stimmregister sind 3384 Personen aufgeführt. 
 
Es sind 34 Stimmberechtigte und 2 Gäste (nicht stimmberechtigt) anwesend. 
Das absolute Mehr beträgt somit 18 Stimmen. 
 

Traktandenliste  
 
Elisabeth Weidmann fragt die Versammlung an, ob zur Traktandenliste Anträge gestellt 
werden. 
 
Niklaus Stutz stellt den Antrag, die beiden Traktanden Budget und Steuerfuss 
zusammen zu fassen, weil das Budget und der Steuerfuss in direkter Abhängigkeit 
zueinanderstehen. 
 
Die Versammlung genehmigt die Traktandenänderung mit dem Hinweis, dass trotzdem 
getrennt über das Budget und den Steuerfuss abgestimmt wird. 
 

 
Budget 2.04.04  
 
1. Genehmigung des Budgets 2022 und  

Festsetzung des Steuerfusses (12%) 
8 

 
Jürg Badertscher, Leiter Finanzen, erläutert das Budget 2022 der Kirchgemeinde 
Embrach-Oberembrach-Lufingen, gegliedert in Übersicht, Ertrag, Aufwand und Ressorts.  
 
Das folgende Handout hat jeder Teilnehmer beim Saal-Eingang mitnehmen können: 
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Antrag der Kirchenpflege 

 
Die Kirchenpflege Embrach-Oberembrach-Lufingen hat an der Sitzung vom 5. Oktober 
2021 das Budget 2022 der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Embrach-
Oberembrach-Lufingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus: 
 
Gesamtaufwand  CHF 1‘693‘500.- 
Gesamtertrag  CHF 1'704’000.- 
Ertragsüberschuss  CHF 10’500.- 
 
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) CHF 10‘807’000.- 
 
Steuerfuss  12% 
 
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen. 
 
Jürg Badertscher empfiehlt der Versammlung die Annahme des Budgets und übergibt 
das Wort zur Stellungnahme der RPK an deren Präsidenten Adrian Müller, welcher 
bestätigt, dass die Kommission die Zahlen überprüft hat und ebenfalls der Meinung ist, 
dass man mit diesen Zahlen gut durchs nächste Jahr kommt. 
 

Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
 
1. Die Kirchenpflege hat das Budget 2022 der Reformierten Kirchgemeinde Embrach-

Oberembrach-Lufingen genehmigt. 
 

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde 
Embrach-Oberembrach-Lufingen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.  
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die 
Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. 
 

3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das 
Budget 2022 der Kirchgemeinde Embrach-Oberembrach-Lufingen entsprechend dem 
Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 12 % (Vorjahr 12 
%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. 

 
Diskussion 

Jürg Badertscher fragt die Versammlung an, ob jemand sich zum Budget äussern 
möchte oder noch Fragen hat. Er bemerkt, dass auch Monika Sägesser anwesend ist, 
welche die Buchhaltung für die Kirchgemeinde führt und ebenfalls Auskunft zu Fragen 
geben kann. An dieser Stelle bedankt Jürg sich bei Monika Sägesser für die 
gewissenhafte Betreuung unserer Finanzen. 
 
Richard Stähli meldet sich zu Wort und möchte wissen, was die durchlaufenden Beiträge 
sind und wieso diese im 2021 CHF 40'000 betrugen und für 2022 nur noch CHF 20'000 
budgetiert sind? 
Monika Sägesser beantwortet die Frage folgendermassen: «Bei diesen Beiträgen 
handelt es sich um die Kollekten, welche dieses Jahr massiv rückläufig sind, vor allem 
coronabedingt, da deutlich weniger Leute die Gottesdienste besuchen konnten und auch 
sonst weniger Anlässe stattfinden konnten.» 
Elisabeth Weidmann erwähnt zusätzlich, dass auch bei den Abdankungen mehrheitlich 
nur eine kleine Feier auf dem Friedhof mit den engsten Angehörigen stattfand und nur 
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selten ein klassischer Abdankungs-Gottesdienst im Anschluss an die Bestattung erfolgte, 
was ebenfalls die Kollekten signifikant beeinflusste. 
Rebekka Krebs, welche das Ressort Gottesdienst und Musik innehat, bestätigt, dass 
coronabedingt der öffentliche Abdankungs-Gottesdienst bei über der Hälfte der 
Bestattungen nicht stattfand. 
 
Da keine weiteren Fragen gestellt werden, folgt die Abstimmung. 
 

Abstimmung Genehmigung des Budgets 2022 und Festsetzung des Steuerfusses (12%) 
 
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der 
Reformierten Kirchgemeinde Embrach-Oberembrach-Lufingen zu genehmigen. 
 
Abstimmung zur Genehmigung des Budget 2022 
Ja-Stimmen 34 
Nein-Stimmen 0 
Enthaltungen 0 
 
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 12 % 
(Vorjahr 12 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. 
 
Abstimmung zur Festsetzung des Steuerfusses auf 12% 
Ja-Stimmen 34 
Nein-Stimmen 0 
Enthaltungen 0 
 
Die Präsidentin stellt fest, dass die Stimmenden das Budget 2022 und die Festsetzung 
des Steuerfusses auf 12% einstimmig angenommen haben. 
 
 

Beschluss: 
Genehmigung des Budget 2022 und Festsetzung des Steuerfusses (12%) 
 
Die Kirchgemeindeversammlung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Embrach-
Oberembrach-Lufingen beschliesst: 

1. Genehmigung des Budget 2022 
2. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2022 auf 12% 
3. Mitteilung an: 

a. Kirchenrat des Kantons Zürich 
b. Bezirkskirchenpflege 

 
 
Versammlungsunterlagen 1.03.03  
 
2. Anfragen gemäss Gemeindegesetz §17  

 
Es sind keine Anfragen eingegangen. 
Zur Durchführung der KGV sind keine Beanstandungen eingegangen. 
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Kirchenpflege 1.04  

 
3. Aktuelle Informationen aus der Kirchenpflege  

 
Die Kirchenpflegepräsidentin Elisabeth Weidmann berichtet aus dem kirchlichen Leben: 
Das Jahr 2021, das nun zur Neige geht, war kein einfaches Jahr für uns. Corona hat uns 
von Januar bis Dezember in Schach gehalten. Es gab ständig neue Vorschriften zum 
Umsetzen. Dank dem Zusammenkommen des Krisenstabs zur Planung der 
Massnahmen-Umsetzung haben wir dennoch viele Angebote durchführen können. Und 
natürlich geht ein grosser Dank an die Mitarbeitenden, die sich an die beschlossenen 
Vorgaben hielten. Wir konnten die Konfirmationen, Pfingstfeiern, den Schulanfangs-
Gottesdienst in Lufingen, den Erntedank-Gottesdienst, das Konflager und den 
Suppensonntag durchführen und auch das Freiwilligenessen im November war ein 
erfolgreicher und geschätzter Anlass.  
Auch wurde fleissig geheiratet und getauft, Beerdigungen konnten auch wieder würdevoll 
stattfinden. Unsere Organisten konnten die verschobenen Konzerte nachholen, sie 
begeisterten das Publikum mit den wunderbaren Orgeltönen.  
Auch das religionspädagogische Gesamtkonzept (RPG) ist in unserer Gemeinde 
reorganisiert worden. 
Bei den Mitarbeitern gab es zahlreiche Veränderungen: 
Auf Ende Schuljahr hat uns die Katechetin Agnes Weder verlassen, neu ins Katechetik-
Team kam Thinsi (Bettina) Uiker dazu. Sie half Claudia Schickli im Oktober bei der 
Schulwoche in den Herbstferien und dem Wochenend-Unterricht (Neu ist der RPG nicht 
mehr in den Primarschul-Betrieb integriert).  
Auch konnten die Katechetinnen das Krippenspiel mit den Kindern vor einer Woche in 
der Kirche aufführen, aber leider wieder ohne Publikum. Es wurde deshalb 
aufgezeichnet, auf CD gebrannt und an die mitwirkenden Kinder für eine Vorführung im 
familiären Umfeld abgegeben. 
Mit der Anstellung von Jane Eberli konnten die 40%, die in der Jugendarbeit noch 
fehlten, endlich besetzt werden. Jane studiert in Zürich Pfarrerin und kann ihr Pensum 
gut in unserer Kirchgemeinde mit den Jugendlichen einteilen.  
Unsere langjährige Aushilfe Judith Ridolfi wurde im Sommer pensioniert, sie war die stille 
Helferin im Hausdienst. Seit August arbeitet Petra König an ihrer Stelle, sie hat sich gut 
bei uns eingelebt. 
 

Abschluss der Kirchgemeindeversammlung  
 
Elisabeth Weidmann beendet die Kirchgemeindeversammlung vom 5. Dezember 2021, 
bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme, wünscht allen einen schönen 
Sonntag, sowie eine besinnliche Adventszeit, ruhige Weihnachtstage und ein gesundes 
neues Jahr.  
Sie lädt zum anschliessenden Kirchenkaffee ein. Am Saal-Ausgang darf jeder noch eine 
süsse Überraschung entgegennehmen. 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen die Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 
Rechte und ihre Ausübung binnen 5 Tagen und wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger 
oder ungenügender Feststellung des Sachverhalts oder wegen Unangemessenheit 
binnen 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim 
Bezirkskirchenpflegepräsidenten Michel Destraz, Wilenhofstrasse 14, 8185 Winkel b. 
Bülach, erhoben werden. 
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Sie ist in 
genügender Anzahl für die Rechtsmittelinstanz und die Vorinstanz beizulegen. Der 
angefochtene Beschluss ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen 
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Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Das 
Rekursverfahren in Stimmrechtssachen ist kostenlos. Im Übrigen hat die unterliegende 
Partei die Kosten des Rekursverfahrens zu tragen. 
 
Das Protokoll kann ab dem 10. Dezember 2021 auf den Gemeinden Embrach, 
Oberembrach und Lufingen sowie im Sekretariat während den Öffnungszeiten und auf 
unserer Webseite eingesehen werden. 
 
 
 
Für das Protokoll: 
 
Embrach, 6. Dezember 2021 
 
 
Niklaus Stutz 
Protokollführer  
 
 
Genehmigung des Protokolls 
Die Richtigkeit des Protokolls bestätigen: 
 
 
Embrach,  Embrach,  
 
 
 
 
Elisabeth Weidmann Eva Bains 
Präsidentin der Kirchenpflege Stimmenzählerin 


